
Steuerliche Hinweise zur Verbandstätigkeit:

 Beiträge zu Berufsverbände gehören bei Arbeitnehmern zu den
"Werbungskosten" (s. Anlage).

 Der Besuch einer "Fortbildungsveranstaltung" des Berufsverbandes kann wie
eine "Dienstreise" abgesetzt werden (s. Anlage).

 Ehrenamtliche Tätigkeit im Berufsverband bringt "Steuerersparnis".

Folgende Posten können als Werbungskosten aufgeführt werden:

 Fahrtkosten (Dienstreise)

 Telefonkosten (z.B. 20-30 % der anfallenden Jahresrechnung)

 Fachliteratur (laut Beleg)

 Arbeitszimmer (anteilige Betriebskosten nach Größe des Zimmers
sowie Kosten für Anschaffungen, z.B. PC, Möbel, etc.)

 Arbeitsmittel (Bürobedarf, etc.)

Berechnung der Kosten:

 Dienstreise 0,58 DM je gefahrener Kilometer 
(für 2001)

 Verpflegungs-
kostenpauschale:   8 - 14 Stunden 10,- DM

14 - 24 Stunden 20,- DM
über 24 Stunden 46,- DM

 Übernachtungskosten: laut Beleg (immer den Beleg ohne
Berechnung des Frühstücks
ausstellen lassen - ansonsten müssen
9,- DM für das Frühstück abgezogen
werden!)

 Zusatzkosten: Telefonkosten, Parkgebühren,
Trinkgeld, Gepäckaufbewahrung,
Reisegepäckversicherung, etc.


